
 

 
Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein  
Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein,  
Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein 
 
Das Amtsblatt der Stadt Monheim am Rhein erscheint in unregelmäßigen Abständen und ist kostenlos an der 
Information des Rathauses, Haupteingang Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, einzeln erhältlich und 
kann im Internet unter www.monheim.de abgerufen werden.  
 

 
Seite 8 

 
 

 
 

Jahrgang 2025 |  Nr. 02  | Ausgabetag 30.01.2025 

 
 
 

 

  

Lfd. Nr. Titel der Bekanntmachung Seite 

1 
Richtlinien zur Förderung der freien Jugendarbeit in 
Monheim am Rhein / zuletzt geändert mit Ratsbeschluss vom 
18.12.2024 / Fassung vom 27.01.2025  

9 

2 
Erneute Veröffentlichung aufgrund Ergänzung der Anlage 
Amtsblatt Nr. 28 vom 20.12.2024 – Lfd. Nr. 11 - 
Satzung vom 19.12.2024 über die Festsetzung des Hebesatzes für die 
Grundsteuer C in der Stadt Monheim am Rhein 

22 

3 
Benachrichtigung über Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung (nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen) 

25 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

  Seite 9 
 

Jahrgang 2025 |  Nr. 02  | Ausgabetag 30.01.2025 

Jahrgang 2025 |  Nr. 02  | Ausgabetag 30.01.2025 

Jahrgang 2025 |  Nr. 02  | Ausgabetag 30.01.2025 

Jahrgang 2025 |  Nr. 02  | Ausgabetag 30.01.2025 

 

 

 
 

 
Richtlinien 

 
 

zur  Förderung   der 
freien Jugendarbeit 

in Monheim am Rhein 
 
 
 
 

Fassung vom 27.01.2025 
 

Diese Richtlinien wurden vom Rat der Stadt Monheim am Rhein in einer Sitzung am 13.12.2023 
beschlossen und treten am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Richtlinien zur 
Förderung der freien Jugendarbeit in Monheim am Rhein vom 01.08.2018 in der zuletzt gelten-
den Fassung außer Kraft. 

 
-zuletzt geändert mit Ratsbeschluss vom 18.12.2024 
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Bereich Kinder, Jugend und Familie 51/4 
Kinder- und Jugendförderung 
Friedenauer Str. 17c,  
40789 Monheim am Rhein 
Telefon: 02173 / 951 5140 

 
 
 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 

 

1. Allgemeine Grundsätze 
 

2. Grundförderung der freien Jugendverbände in Monheim am Rhein / 
Förderung über die Sparkassenstiftung 
 

3. Förderung von hauptamtlichen Personal der freien Jugendverbände in 
Monheim am Rhein 
 

4. Förderung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen 
und internationalen Begegnungen 
 

5. Bezuschussung von Teilnahmeentgelten 
 

6. Förderung von außerschulischen Bildungsveranstaltungen und Ehren-
amt 
 

7. Förderung der Ausstattung 
 

8. Förderung von Projektarbeit 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehenden “Richtlinien zur Förderung der freien Jugendarbeit in Monheim am Rhein” 
vom 01.01.2024, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 18.12.2024, werden hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen 
diese Richtlinien nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift oder die Tatsache bezeichnet worden, die der Mangel ergibt. 
 
 
 
Monheim am Rhein, den 27.01.25 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Satzung 
vom 19.12.2024 

über die Festsetzung des Hebesatzes 
für die Grundsteuer C in der Stadt Monheim am Rhein 

 
 
Aufgrund 
 

 § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (SGV.NRW. 2023) 

 §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965)  
 § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Re-

alsteuern vom 16.12.1981 (GV.NRW. S. 732/SGV.NRW. 611), 
 

jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stand Monheim am Rhein in 
seiner Sitzung am 18.12.2024 folgende Hebesatzsatzung erlassen: 
 
 
 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

 
Die Stadt Monheim am Rhein erhebt aus städtebaulichen Gründen von dem in ihrem Ge-
biet liegenden Grundbesitz, wenn es sich bei diesem um unbebaute Grundstücke im 
Sinne des § 246 des Bewertungsgesetzes handelt, Grundsteuer nach den Vorschriften des 
Grundsteuergesetzes.  
Die städtebaulichen Gründe bestehen für das Stadtgebiet als Gemeinde mit angespann-
tem Wohnungsmarkt gemäß der Baulandmobilisierungs-Verordnung NRW vom 6.1.2023 
in der Deckung des bestehenden erhöhten Wohnungsbedarfs. 

 
 

§ 2 
Festsetzung des Hebesatzes 

 
Der Hebesatz für unbebaute, aber baureife Grundstücke (Grundsteuer C) wird festgesetzt 
auf  

10.000 v. H. 
 
 

§ 3 
Geltungsbereich des Hebesatzes 

 
Die Geltung des gesonderten Hebesatzes für die Grundsteuer C wird auf die in der Anlage 
zu dieser Satzung rot umrandete Bereiche beschränkt. 
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§ 4 
Geltungszeitraum 

 
Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Haushaltsjahr 2025. 
 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
Die vorstehende Satzung vom 19.12.2024 über die Festsetzung des Hebesatzes für die 
Grundsteuer C in der Stadt Monheim am Rhein wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten nach ihrer Verkündung (öffentliche Bekannt-
machung) nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
  
 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 
  oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 

Monheim am Rhein, den 19.12.2024 

 

gez. 

Zimmermann 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
Akin Üsenmez, letzte bekannte Anschrift: Friedenauer Straße 16, 40789 Monheim am Rhein, 
werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 
Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung vom 28.01.2025, 
Aktenzeichen 32/3-09.11 IV 007 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 
 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 031, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, 
Verjährungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 28.01.2025 
 
Der Bürgermeister 
im Auftrag 
 
 
gez. Bayrakdar______________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
 

 


